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Wir begrüßen Maßnahmen, die die missbräuchliche Anwendung von Distickstoffmonoxid 

(Lachgas) und Chemikalien zur Herstellung sog. K.O.-Tropfen verhindern. 

 

Vor dem Hintergrund des missbräuchlichen Konsums von Lachgas und der auch strafrechtlich 

relevanten Verwendung von K.O.-Tropfen regen wir eine Beibehaltung der bisherigen materi-

ellrechtlichen Struktur des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetze und eine generelle Unterstel-

lung der genannten Stoffe unter die Anlage an. Insbesondere der auch nach dem Verord-

nungsentwurf weiterhin erlaubte Bezug von μ-Butyrolacton und 1,4-Butandiol durch Erwach-

sene im stationären Handel erscheint möglicherweise nicht ausreichend. Dies gilt insbeson-

dere unter der Prämisse, dass K.O.-Tropfen in der Praxis missbräuchlich bei anderen ange-

wendet werden und insofern der gewählte Ansatz fragwürdig ist. 

 

Sollte an den vorgesehenen Änderungen festgehalten werden, regen wir an, eine eindeutige 

Rechtsgrundlage für die Prüfung von Personaldokumenten zur Feststellung des Alters poten-

tieller Käufer gesetzlich zu verankern. Eine vergleichbare Regelung findet sich in § 9 Absatz 1 

Ausgangsstoffgesetz und könnte insofern als Blaupause für eine Regelungen dienen. 


